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§ 19 ExtPruefVO
Sonderbestimmungen bei

korperlicher Behinderung

ExtPruefVO - Externistenprufungsverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2026

1. (1)Kann ein Prifungskandidat zufolge einer schweren kdrperlichen Behinderung eine entsprechende Leistung
nicht erbringen, oder ist er durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich gefahrdet, so sind seine Leistungen
entsprechend den Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme auf den wegen der korperlichen
Behinderung bzw. auf die gesundheitliche Gefahrdung erreichbaren Stand zu beurteilen, soweit die Bildungs- und
Lehraufgabe des betreffenden Prufungsgebietes grundsatzlich erreicht wird.

2. (2)Kann ein Prifungskandidat zufolge einer schweren korperlichen Behinderung die Klausurarbeit nicht in
entsprechendem Ausmal durchfuhren, so ist ihm nach Méglichkeit bei der mandlichen Prifung Gelegenheit zu
geben, die bei der Klausurarbeit fir ihn nicht erbringbaren Leistungen in der miindlichen Prifung, allenfalls auch
in schriftlicher Form, nachzuweisen.

3. (3)Kann ein Prufungskandidat zufolge einer schweren kdrperlichen Behinderung die miindliche Prifung nicht in
entsprechendem Ausmal3 durchzufiihren, so ist ihm nach Méglichkeit im Rahmen einer schriftlichen
Klausurarbeit Gelegenheit zu geben, die bei der miindlichen Prifung fur ihn nicht erbringbaren Leistungen
schriftlich nachzuweisen.

4. (3a)Bei Externistenprufungen gemall § 1 Abs. 1 Z 4 sind im Falle einer Beeintrachtigung durch eine Kérper- oder
Sinnesbehinderung, die geeignet ist, das Prifungsergebnis zu beeinflussen, durch den Vorsitzenden oder die
Vorsitzende Vorkehrungen im organisatorischen Ablauf und in der Durchfihrung der Prufung festzulegen, die
ohne Anderung des Anforderungsniveaus eine nach Méglichkeit barrierefreie Ablegung der Priifung durch den
betreffenden Prifungskandidaten oder die betreffende Prifungskandidatin erméglichen.

5. (4)Wenn mit den MaBnahmen nach Abs. 1 bis 3a nicht das Auslangen gefunden werden kann, hat der oder die
Vorsitzende der Prifungskommission auf Ansuchen des Prifungskandidaten oder der Prifungskandidatin diesen
oder diese von der Ablegung der Externistenprifung in einzelnen Prifungsgebieten der Prifungen gemaR § 1
Abs. 1 Z 1 bis 3 zu befreien, sofern er oder sie die entsprechende Prufung wegen eines nicht nur
vorubergehenden korperlichen Gebrechens oder einer gesundheitlichen Gefahrdung nicht ablegen kann und
sofern sichergestellt ist, dass die Bildungs- und Lehraufgabe der entsprechenden Schulform grundsatzlich erfullt
wird. Der oder die Vorsitzende kann im Zweifelsfall hiefiir die Vorlage eines arztlichen Zeugnisses verlangen.

In Kraft seit 05.11.2020 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/extpruefvo/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/extpruefvo/paragraf/1

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 19 ExtPruefVO Sonderbestimmungen bei körperlicher Behinderung
	ExtPruefVO - Externistenprüfungsverordnung


